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Signatur StAZH OS NF 2 (S. 462-463) 

Titel Beschluß des Kleinen Raths vom 
5. Christmonath 1822, betreffend die bestätigte 
Besoldung des Wundarzts am Oetenbach und die von 
ihm zu verrechnenden Tischgelder. 

Ordnungsnummer  

Datum 05.12.1822 
 
[S. 462] Nach Anhörung und in Genehmigung des von der Finanz-Commission in Folge 
Auftrags vom 9. Heumonath d. J. mit Weisung vom 25. September hinterbrachten 
Berichts und gutächtlichen Antrags, wurde die jährliche Besoldung des Wund- 
// [S. 463] arzts am Oetenbach, welche, laut Rathsbeschluß vom 30. Merz 1809, auf 
1012. Franken an Geld, 
6. Mütt Kernen, 
6. Eimer Wein, 
nebst freyer Wohnung, 
festgesetzt worden, auch für den neugewählten Wundarzt, Herrn Operator Abegg, auf 
diesen Fuß, – und das von demselben für die Kranken zu verrechnende wöchentliche 
Tischgeld auf den bisherigen Fuß von fl. 2. bestätigt. 
Gegenwärtiger Beschluß wird der Lbl. Finanz- Commission und der Lbl. Wundgschau 
zu Handen gestellt. 
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